




33

Land für Land

Berlin

Von Platz 16 (2003) in die Spitzengruppe 
(2010) und seit 2013 im Mittelfeld – Ber-
lin hat vorgemacht, was kluge Reformen, 
aber auch eine schlechte Praxis bewirken 
können. Nach mehreren Reformschrit-
ten, deren erster 2006 in einer Volksab-
stimmung von 84 Prozent der Wähler/
innen angenommen wurde, stand Berlin 
im Ranking 2010 auf Rang 2. Nach poli-
tischen Foulspielen in den vergangenen 
Jahren und anhaltenden Problemen auf 
der Bezirksebene reicht es im aktuellen 
Ranking nur noch zu Rang 8.

Auf Landesebene sticht eines beson-
ders positiv hervor: Volksbegehren dürfen 
sich uneingeschränkt auf den Haushalt 
auswirken. Ausgeschlossen sind lediglich 
das Haushaltsgesetz und das laufende 
Haushaltsjahr. Negativ fallen dagegen die 
hohen Hürden für Volksentscheide auf. 
Zwei Mal nutzte der Senat seine Möglich-
keiten, die Abstimmungsbeteiligung zu 
drücken und erreichte damit, dass das Zu-
stimmungsquorum verfehlt wurde. Zu-
letzt änderte das Abgeordnetenhaus unter 
starken Protesten das Tempelhofer Feld-
Gesetz, welches anderthalb Jahre zuvor 
per Volksentscheid beschlossen wurde.

Erst 2005 wurden auf Bezirksebene 
Bürgerbegehren und -entscheide einge-
führt. Die Regelungen sind formal be-
trachtet sehr bürgerfreundlich. Deutliche 
Abzüge gibt es jedoch zum einen dafür, 
dass die meisten Bürgerentscheide  nicht 
verbindlich sind, sondern ihre Umsetzung 
vom Wohlwollen der Bezirksverwaltung 
abhängt. Zum anderen verschlechtert der 
Umgang des Senats mit einzelnen Bür-
gerbegehren die Note. Er zog zwei Mal 
die Entscheidung über Bebauungspläne 
an sich und hebelte damit laufende Bür-
gerbegehren aus. Diese Schwächen haben 
in den letzten Jahren zu weniger Bürger-
begehren geführt. Daher haben wir die 
Note für die Kommunalebene – aufgrund 
der jüngsten Praxis nochmals stärker als 
2013 – auf 2,6 abgewertet.

Website des Landesverbands:

bb.mehr-demokratie.de

Land seit 1995 (sowie  1949–75)

Themenausschluss

Haushaltsgesetz, aber: Finanzfragen 

zulässig (Urteil 2009), Besoldung, 

Tarife, Abgaben und Personalent-

scheidungen

2-

Antrag auf Volksbegehren

Unterschriften: 20.000 (0,8%), bei 

Verfassungsänderungen 50.000

Frist: 6 Monate

Keine parlamentarische Behandlung

3-

Volksbegehren

Unterschriften: 7%, bei Verfassungs-

änderungen 20%

Frist: 4 Monate

Freie Sammlung und Amtseintragung

3-

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 25 %-Zustimmungs-

quorum 

Verfassung: 50 %-Zustimmungsquo-

rum + 2/3 Mehrheit

5+

Obligatorisches Referendum

Ja, aber nur bei Änderung der direkten 

Demokratie in der Verfassung

5+

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Abstimmungsbro-

schüre, Volkspetition („Volksinitiative“), 

Beratungsrecht, Spendentransparenz

2+

Platz 9-11, ausreichend (4,0)*

Kommunalebene seit 2005

Themenausschluss

Sehr geringer Negativkatalog

1

Bürgerbegehren

Unterschriften: 3%

Frist für Initiativbegehren: 6 Monate

Frist für Korrekturbegehren: 6 Monate

Freie Sammlung

1+

Bürgerentscheid (BE)

10%-Zustimmungsquorum

2+

BE in Landkreisen

Entfällt

Weitere Elemente

Ratsreferendum, Abstimmung analog 

zur Kommunalwahl, aufschiebende 

Wirkung, Beratungsrecht, Kosten-

schätzung durch Verwaltung,  

Volkspetition („Einwohnerantrag“)

1+

Platz 6-7, befriedigend (2,6)*

Praxis Land

Anträge auf Volksbegehren 29

Volksbegehren 9

Volksentscheide 5

Obligatorische Referenden 1

Volkspetitionen 8

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 37

Ratsreferenden 1

Bürgerentscheide 12

Gesamtnote: Platz 8

befriedigend (3,3)

* Abwertung aufgrund der politischen 
Kultur (Gründe siehe Text).
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Land für Land

Sachsen

Pluspunkte macht Sachsen mit der Ent-
scheidung seines Verfassungsgerichts-
hofs vom Juni 2002, die auch finanz-
wirksame Volksbegehren zulässt. Damit 
werden Volk und Parlament in dieser 
Frage die gleichen Kompetenzen einge-
räumt. Erfreulich ist auch, dass Sachsen 
beim Volksentscheid über einfache Ge-
setze auf ein Abstimmungsquorum ver-
zichtet. Doch das sehr hohe Unterschrif-
tenquorum von 13,2 Prozent schreckt 
viele Initiativen ab und ist nahezu uner-
reichbar. Mehrere Anläufe zu einer Re-
form dieser Hürde scheiterten leider in 
den letzten Jahren.

Die Landesregierung hat den bislang 
einzigen Volksentscheid Sachsens – die 
Bürger/innen hatten im Oktober 2001 die 
Auflösung der Sachsenbank (Landesbank 
von Sachsen) beschlossen – durch ein 
neues Gesetz ausgehebelt. Der mangeln-
de Respekt vor den Wähler/innen schadet 
der demokratischen Kultur.

Zwar sind nur vergleichsweise weni-
ge Themen von kommunale Bürgerent-
scheiden ausgeschlossen. Die Quoren 
liegen jedoch zu hoch. Das Unterschrif-
tenquorum für Bürgerbegehren wurde 
im November 2013 moderat auf immer 
noch sehr hohe 10 Prozent gesenkt.

Die relativ hohe Zahl der Bürgerent-
scheide in Sachsen erklärt sich maßgeb-
lich durch zahlreiche Bürgerbegehren 
und Ratsreferenden zu Fragen der Ge-
meindegebietsreform in den 1990er 
Jahren.

Auf beiden Ebenen ist der Abstand 
zu den Spitzenreitern des Rankings 
noch groß.

Gesamtnote: Platz 9

befriedigend (3,45)

Website des Landesverbands:

sachsen.mehr-demokratie.de

Landesebene seit 1992

Themenausschluss

Haushaltsgesetz, aber lt. Urteil 

Finanzfragen zulässig, Abgaben, 

Besoldung

2-

Volksinitiative

Unterschriften: 40.000 (1,1%)

Frist: keine

Behandlung im Parlament

3

Volksbegehren

Unterschriften: 450.000 (13,2%)

Frist: 8 Monate

freie Sammlung

5+

Volksentscheid

Einfache Gesetze: kein Quorum

Verfassung: 50%-Zustimmungsquo-

rum

2-

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Kostenerstattung

3

Platz 7, ausreichend (3,8)

Kommunalebene seit 1993

Themenausschluss

Geringer Negativkatalog

2+*

Bürgerbegehren

Unterschriften: 5-10%**

Frist für Initiativbegehren: 12 Monate

Frist für Korrekturbegehren: 3 Monate

Freie Sammlung

4+

Bürgerentscheid (BE)

25%-Zustimmungsquorum

4-

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Ratsreferendum, Abstimmung analog 

zur Kommunalwahl, aufschiebende 

Wirkung, Volkspetition („Einwohner-

antrag“)

3+

Platz 9, befriedigend (3,1)

Praxis Landesebene

Volksinitiativen 13

Volksbegehren 4

Volksentscheide 1

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 227

Ratsreferenden 90

Bürgerentscheide 164

* Im Vergleich zum Ranking 2013 
erfolgte eine geringfügige 

 Neubewertung.

**  Die Gemeinden können das Quo-
rum auf bis zu 5% senken, was 
einige Städte (z.B. Dresden) auch 
realisiert haben.
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Rheinland-Pfalz

Die direktdemokratischen Regelungen 
in Rheinland-Pfalz für die Landesebene 
erhalten die Note „ausreichend“. Unent-
schlossene Reformen 2000 (Verfassung) 
und 2015 (Ausführungsgesetz) halbier-
ten zwar die Hürde für Volksbegehren 
auf immer noch hohe zehn Prozent, da-
für kam beim bis dahin quorenlosen 
Volksentscheid ein Beteiligungsquorum 
von 25 Prozent hinzu. Erst 2015 wurde 
die freie Unterschriftensammlung ein-
geführt, vorher mussten sich die Bürger/
innen auf Amtsstuben eintragen. Die zö-
gerlichen Reformen und die lange Zeit 
geltenden restriktiven Hürden haben 
eine direktdemokratische Praxis weit-
gehend verhindert. Das einzige Volks-
begehren – 1997 für die Beibehaltung 
des Buß- und Bettages – scheiterte an 
der Unterschriftenhürde. Es gab noch 
keinen Volksentscheid. Auch die Mög-
lichkeit des fakultativen Referendums 
hat bisher keine praktische Wirkung 
entfaltet.

Etwas besser sieht es auf kommuna-
ler Ebene aus, jedoch erst seit kurzer 
Zeit. Vor 2010 belegte Rheinland-Pfalz 
noch mit einem „ungenügend“ (5,5) den 
letzten Platz. Doch zwei Reformen (2010 
und 2016) verbesserten die Regelungen: 
Etwas mehr Themen sind nun zulässig, 
jedoch leider noch nicht die Bauleitpla-
nung. Positiv bewertet wurden die vier-
monatige Frist bei Korrekturbegehren, 
das 2016 leicht gesenkte Unterschriften-
quorum für Bürgerbegehren auf 5 bis 
9 Prozent und – wegweisend auch für 
andere Bundesländer – die Senkung des 
Zustimmungsquorum bei Bürgerent-
scheiden auf generell 15 Prozent. Insge-
samt erreicht Rheinland-Pfalz auf kom-
munaler Ebene ein „befriedigend“. 
Jedoch gibt es noch Reformpotenziale, in 
erster Linie bei den zulässigen Themen.

Website des Landesverbands:

rlp.mehr-demokratie.de

Gesamtnote: Platz 10

ausreichend (3,6)

Landesebene seit 1947

Themenausschluss

Finanzfragen, Abgaben, Besoldung, 

Verfassungsgrundsätze

4

Volksinitiative

Unterschriften: 30.000 (1,0%)

Frist: keine

Behandlung im Parlament

3

Volksbegehren

Unterschriften: 300.000 (9,7%)

Frist: 2 Monate

Freie Sammlung und Amtseintragung

4+

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 25%-Beteiligungs-

quorum

Verfassung: 50%-Zustimmungsquo-

rum

3+

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

1/3 der Abgeordneten und 150.000 

Stimmberechtigte (5%), Frist: 1 Monat

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Volkspetition 

(„Volksinitiative“), Kostenerstattung, 

Spendentransparenz

3+

Platz 9-11, ausreichend (4,0)

Kommunalebene seit 1993

Themenausschluss

Stark erweiterter Negativkatalog (u.a. 

Bauleitplanung)

5+

Bürgerbegehren

Unterschriften: 5-9%

Frist für Initiativbegehren: keine

Frist für Korrekturbegehren: 4 Monate

Freie Sammlung

2-

Bürgerentscheid (BE)

15%-Zustimmungsquorum

2-

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Ratsreferendum, Abstimmung analog 

zur Kommunalwahl, kein Kostende-

ckungsvorschlag, Stichfrage im BE, 

Kompromisse leichter möglich 

zwischen Initiatoren und Gemeinderat 

nach erfolgreichem Bürgerbegehren, 

Volkspetition („Einwohnerantrag“)

2

Platz 10-11, befriedigend (3,2)

Praxis Landesebene

Volksinitiativen 5

Volksbegehren 1

Volksentscheide 0

Volkspetitionen 0

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 184

Ratsreferenden 16

Bürgerentscheide 89
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Land für Land

Hessen

Hessen stellt mit dem Saarland zusam-
men die restriktivsten Hürden für Volks-
begehren und Volksentscheide auf. Das 
Land verlangt das bundesweit höchste 
Unterschriftenquorum für das Volksbe-
gehren (20 Prozent). Zusammen mit dem 
Verbot der freien Sammlung verhindert 
dies eine Praxis bereits im Ansatz. Seit 
1946 gab es lediglich ein Volksbegehren 
(1966), das jedoch scheiterte. Die an sich 
positive Tatsache, dass für einen Volks-
entscheid kein Quorum vorgesehen ist, 
fällt aufgrund des nahezu unüberwind-
baren Unterschriftenquorums beim 
Volksbegehren nicht ins Gewicht. Zu-
dem sind Volksbegehren zur Verfassung 
unzulässig. Lediglich das obligatorische 
Verfassungsreferendum fällt deutlich po-
sitiv ins Gewicht und verhindert, dass 
Hessen auf der Landesebene auf dem 
letzten Platz landet. Eine Reform ist so-
mit überfällig. Doch es besteht Hoff-
nung, denn eine Verfassungskommission 
arbeitet derzeit an einer Reform der Lan-
desverfassung.

Etwas besser sieht die Lage auf der 
Kommunalebene aus. Nur wenige The-
men sind in Hessen ausgeschlossen. Lan-
ge Zeit war die Bauleitplanung vollstän-
dig zulässig, doch 2011 wurde sie auf den 
Aufstellungsbeschluss beschränkt und so 
unnötig verschlechtert. Die Quoren für 
Bürgerbegehren und -entscheide wurden 
2011 und 2016 leicht gesenkt und nach 
Gemeindegröße gestaffelt. Dies greift al-
lerdings erst ab 50.000 Einwohner/innen 
und betrifft somit nur wenige hessische 
Städte. Andere Bundesländer haben hier 
deutlich bürgerfreundlichere Regelungen. 
Negativ schlägt zu Buche, dass auf Land-
kreisebene keine Bürgerentscheide vor-
gesehen sind. 2016 wurden ferner Ratsre-
ferenden eingeführt, was sich leicht 
positiv auf die Benotung auswirkte.

Gesamtnote: Platz 11

ausreichend (3,85)

Website des Landesverbands:

www.mehr-demokratie-hessen.de

Landesebene seit 1946

Themenausschluss

Haushaltsplan, Abgaben, Besoldung, 

Verfassung

5

Volksinitiative

Unterschriften: 2,0%

Frist: 1 Jahr

Behandlung im Parlament

Formblatt je Unterschrift statt Listen

5+

Volksbegehren

Unterschriften: 20%

Frist: 2 Monate

Amtseintragung

6

Volksentscheid

Einfache Gesetze: kein Quorum

Verfassung: nicht möglich

3

Obligatorisches Referendum

Ja, alle Verfassungsänderungen

2

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage

5+

Platz 15, mangelhaft (4,5)

Kommunalebene seit 1993

Themenausschluss

Erweiterter Negativkatalog (Bauleit-

planung teilweise zulässig)

2-*

Bürgerbegehren

Unterschriften: 3-10%**

Frist für Initiativbegehren: keine

Frist für Korrekturbegehren: 8 Wochen

Freie Sammlung

4+

Bürgerentscheid (BE)

15-25 %-Zustimmungsquorum

4+

BE in Landkreisen

Nein

6

Weitere Elemente

Ratsreferendum, Abstimmung analog 

zur Kommunalwahl, aufschiebende 

Wirkung, BE in Stadtbezirken möglich

3+

Platz 10-11, befriedigend (3,2)

Praxis Landesebene

Anträge auf Volksbegehren (vor 2011) 6

Volksinitiativen (seit 2011) 1

Volksbegehren 1

Volksentscheide 0

Obligatorische Referenden 9

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 426

Ratsreferenden 2

Bürgerentscheide 155

* Es erfolgte eine Neubewertung im 
Vergleich zum Ranking 2013.

**Abwertung, da die Staffelung 
lediglich für Städte ab 50.000 Ein-
wohner ein Absenken des Quorums 
unter 10 Prozent vorsieht. Dies be-
trifft jedoch nur 12 Städte im Land 
(bei 426 Städten und Gemeinden). 
Im Vergleich zum Ranking 2013 
wurde die Teilnote neu bewertet.
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Sachsen-Anhalt

Bislang gab es drei Volksbegehren in 
Sachsen-Anhalt. Eines davon, das 
Volksbegehren „für ein kinder- und ju-
gendfreundliches Sachsen-Anhalt“, ge-
langte zum Volksentscheid, scheiterte 
jedoch 2005 knapp am Zustimmungs-
quorum.

Die Hürden für Volksbegehren und 
-entscheide sind in Sachsen-Anhalt zu 
hoch. Das Volksbegehrens-Quorum von 
9 Prozent (das 2014 leicht von 11 Prozent 
gesenkt wurde) sowie die Zustimmungs-
quoren beim Volksentscheid schränken 
die Bürgermitsprache stark ein. Positiv 
wirken hingegen die lange Frist und die 
freie Unterschriftensammlung beim 
Volksbegehren. Außerdem entfällt das 
Zustimmungsquorum, wenn der Landtag 
beim Volksentscheid einen Konkurrenz-
vorschlag vorlegt. Der Volksentscheid 
2005 kam ohne Alternativvorlage vors 
Volk und scheiterte am Zustimmungs-
quorum.

Auf kommunaler Ebene sieht es seit 
der Reform 2014 etwas besser aus als in 
den Jahren zuvor. So wurde immerhin 
der Positivkatalog, der fast alle Themen 
ausschloss, abgeschafft. Jedoch bleiben 
zentrale Themen für Bürgerbegehren 
tabu. Die Reform senkte auch das Un-
terschriftenquorum für Bürgerbegeh-
ren. Sachsen-Anhalts kommunale Teil-
note konnte sich somit von einem 
„mangelhaft“ im Ranking 2013 auf ein 
„ausreichend“ verbessern. Die Verfah-
ren werden vergleichsweise selten ange-
wandt. Die hohe Zahl von Bürgerent-
scheiden trügt etwas, weil sie 
hauptsächlich der Gemeindegebietsre-
form geschuldet ist, zu der viele Ratsre-
ferenden stattfanden. 

Insgesamt belegt Sachsen-Anhalt so-
mit einen hinteren Platz in der Gesamt-
wertung. Es gibt viel zu reformieren – 
das benachbarte Thüringen hat 
vorgemacht, wie es auf kommunaler 
Ebene funktionieren könnte.

Website des Landesverbands:

s-anhalt.mehr-demokratie.de

Landesebene seit 1992

Themenausschluss

Haushaltsgesetze (aber Kita-Volksbe-

gehren 2003 zugelassen), Abgaben, 

Besoldung

4+

Antrag auf Volksbegehren

Unterschriften: 6.000 (0,3%)

Frist: 6 Monate

keine parlamentarische Behandlung

3+

Volksbegehren

Unterschriften: 9%

Frist: 6 Monate

freie Sammlung

3

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 25%-Zustim-

mungsquorum (entfällt bei Konkur-

renzvorlage des Landtags)

Verfassung: 50%-Zustimmungsquo-

rum +2/3-Mehrheit

5+*

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Abstimmungs-

broschüre, Kostenerstattung, 

Volkspetition („Volksinitiative“)

2-

Platz 8, ausreichend (3,9)

Kommunalebene seit 1994

Themenausschluss

Stark erweiterter Negativkatalog (u.a. 

Bauleitplanung)

5+

Bürgerbegehren

Unterschriften: 4,5-10%

Frist für Initiativbegehren: keine

Frist für Korrekturbegehren: 8 

Wochen

freie Sammlung

3-

Bürgerentscheid (BE)

25%-Zustimmungsquorum

4-

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Ratsreferendum, Abstimmung analog 

zur Kommunalwahl, aufschiebende 

Wirkung, Volkspetition („Einwohneran-

trag“), Beratung

3+

Platz 13, ausreichend (4,0)

Praxis Landesebene

Anträge auf Volksbegehren 3

Volksbegehren 3

Volksentscheide 1

Volkspetitionen 9

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 95

Ratsreferenden 154

Bürgerentscheide 183

* Im Vergleich zum Ranking 2013 
leicht abgewertete Teilnote, weil der 
Landtag aus strategischen Grün den 
in der Regel keine Gegenvorlage 
mit zur Abstimmung stellt (und dies 
beim bislang einzigen Volksent-
scheid auch nicht gemacht hat).

Gesamtnote: Platz 12

ausreichend (3,95)
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Land für Land

Niedersachsen

Bisher konnte sich die 1993 eingeführte 
Volksgesetzgebung in Niedersachsen nur 
punktuell entfalten. 10 Anträge auf 
Volksbegehren wurden eingeleitet, der 
Großteil scheiterte. Den spektakulärsten 
Erfolg erzielte 2001 ein Volksbegehren 
zur Finanzierung der Kindertagesstät-
ten, das vom Landtag nach jahrelangen 
politischen und rechtlichen Auseinander-
setzungen übernommen wurde. Zuvor 
hatte der Staatsgerichtshof die Auffas-
sung der Landesregierung zurückgewie-
sen, das Begehren wirke sich in unzuläs-
siger Weise auf den Haushalt aus. Einen 
Volksentscheid erlebte Niedersachsen 
bislang nicht. Auf allen Verfahrensstufen 
sind die Quoren zu hoch. So reicht es ge-
rade noch zu einem „ausreichend“.

Die Reformen vom Herbst 2016 ha-
ben die Note für die Kommunalebene von 
4,3 (Ranking 2013) auf 3,8 verbessert. 
Die guten Nachrichten: Die Unterschrif-
tenquoren für Bürgerbegehren in Kom-
munen ab 100.000 Einwohner/innen ver-
ringerten sich leicht auf 7,5 Prozent, in 
Kommunen ab 200.000 Einwohner/innen 
etwas deutlicher auf 5 Prozent. Das Zu-
stimmungsquorum für Bürger entscheide 
sank für alle Gemeinden und Landkreise 
um 5 auf 20 Prozent, eine aufschiebende 
Wirkung wurde eingeführt sowie der 
Kostendeckungsvorschlag abgeschafft.

Negativ schlägt nach wie vor zu Bu-
che, dass viele Themen, insbesondere die 
Bauleitplanung, nicht zulässig sind. Of-
fenbar berücksichtigten die Reformer/in-
nen gute Regeln und Praxiserfahrungen 
anderer Bundesländer (zum Beispiel Bay-
ern) nicht. Insgesamt führte die Reform 
an einigen Stellen zu sichtbaren Verbesse-
rungen, an anderen Stellen blieb sie deut-
lich hinter den Möglichkeiten zurück.

Da andere Länder weitreichender als 
Niedersachsen reformiert haben, ist das 
Land insgesamt zurück gefallen und be-
findet sich in unmittelbarer Nähe zu ei-
nem Abstiegsrang.

Gesamtnote: Platz 13

ausreichend (4,1)

Website des Landesverbands:

bremen-nds.mehr-demokratie.de

Landesebene seit 1993

Themenausschluss

Haushalt, Abgaben, Besoldung

4

Antrag auf Volksbegehren

Unterschriften: 25.000 (0,4%)

Frist: 6 Monate

keine parlamentarische Behandlung

3

Volksbegehren

Unterschriften: 10%**

Frist: 6 Monate***

freie Sammlung

4+*

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 25%-Zustimmungs-

quorum

Verfassung: 50%-Zustimmungsquo-

rum

5+

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Kostenerstat-

tung, Volkspetition („Volksinitiative“)

3+

Platz 14, ausreichend (4,4)

Kommunalebene seit 1995

Themenausschluss

Stark erweiterter Negativkatalog (u.a. 

Bauleitplanung)

5+

Bürgerbegehren

Unterschriften: 5-10%****

Frist für Initiativbegehren: 6 Monate

Frist für Korrekturbegehren: 3 bzw. 6 

Monate

freie Sammlung

4+

Bürgerentscheid (BE)

20%-Zustimmungsquorum

3-

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Ratsreferendum (nur im Sonderfall), 

Abstimmung analog Kommunalwahl, 

Vorprüfung, aufschiebende Wirkung, 

kein Kostendeckungsvorschlag, 

Beratung, Volkspetition („Einwohner-

antrag“)

2+

Platz 12, ausreichend (3,8)

Praxis Landesebene

Anträge auf Volksbegehren 10

Volksbegehren 3

Volksentscheide 0

Volkspetitionen 14

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 301

Ratsreferenden 2

Bürgerentscheide 94

*  Es erfolgte eine Neubewertung im 
Vergleich zum Ranking 2013.

**  Die Unterschriften vom Zulassungs-
antrag werden beim Volksbegehren 
angerechnet.

***  Hinzu kommen ggf. weitere Monate, je 
nachdem, wie lange die Landesregie-
rung die Zulässigkeit prüft

**** Das Quorum liegt nur in wenigen 
Kommunen unter 10 Prozent.
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Brandenburg

Das „Brandenburger Modell” wurde An-
fang der 1990er Jahre als besonders bürger-
freundlich gelobt – hauptsächlich wegen 
des moderaten Unter schriften quorums 
von rund 4 Prozent für ein Volksbegeh-
ren. Nach einigen Jahren der Praxis auf 
Landesebene ist die Bilanz jedoch er-
nüchternd. Zwar kam es zu 42 Volksiniti-
ativen, die in insgesamt 12 Volksbegehren 
mündeten. Doch nur zwei Begehren er-
reichten die benötigte Anzahl an Unter-
schriften für die zweite Verfahrensstufe, 
weil die freie Unterschriftensammlung 
verboten ist – allein ein vergleichsweise 
niedriges Quorum ist also kein Garant für 
funktionierende direktdemokratische Ver-
fahren. 

2011 erhielten die Brandenburger/in-
nen die Möglichkeit der Briefeintragung 
und eine um zwei auf sechs Monate ver-
längerte Sammelfrist. Das ebnete den 
beiden erfolgreichen Volksbegehren den 
Weg. Einen Volksentscheid erlebte das 
Bundesland bisher nicht. 

Zudem gilt in Brandenburg das durch 
die Rechtsprechung des Verfassungsge-
richts strenge Finanztabu. Den Hinweis 
der Richter, dass dieses Tabu durch eine 
Änderung der Verfassung fallen könnte, 
wurde von der Koalition nicht aufgegrif-
fen. Insgesamt bewerten wir die Rege-
lung auf Landesebene daher mit einem 
„ausreichend“.

Das Verfahren auf kommunaler Ebe-
ne bewerten wir aufgrund des großen 
Themenausschlusses, der hohen Quoren, 
kurzer Fristen und weiterer Hürden wie 
etwa dem erforderlichen Kostende-
ckungsvorschlag als unzureichend. Die 
trotz der schlechten Regelung vergleichs-
weise hohe Zahl an Verfahren kommt 
wegen der Gemeindegebietsreform An-
fang der 2000er Jahre zustande. 

Anders als auf Landesebene gab es 
bisher keine Reformen. Andere Länder 
haben deshalb Brandenburg überholt und 
auf einen Abstiegsplatz verwiesen.

Website des Landesverbands:

bb.mehr-demokratie.de

Gesamtnote: Platz 14-15

ausreichend (4,2)

Landesebene seit 1992

Themenausschluss

Haushalt, lt. Urteil auch finanzwirksa-

me Initiativen, Abgaben, Besoldung

5

Volksinitiative

Unterschriften: 20.000 (1,0%)

Frist: 1 Jahr

Behandlung im Parlament

3

Volksbegehren

Unterschriften: 80.000 (3,8%)

Frist: 6 Monate

Amtseintragung sowie auf Antrag 

weitere Behörden und nicht-amtliche 

Eintragungsstellen; Briefeintragung 

möglich

2*

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 25%-Zustimmungs-

quorum

Verfassung: 50%-Zustimmungs-

quorum + 2/3-Mehrheit

5+

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage

5+

Platz 13, ausreichend (4,2)

Kommunalebene seit 1993

Themenausschluss

Stark erweiterter Negativkatalog (u.a. 

Bauleitplanung)

5+

Bürgerbegehren

Unterschriften: 10%

Frist für Initiativbegehren: 12 Monate

Frist für Korrekturbegehren: 8 Wochen

Freie Sammlung

4

Bürgerentscheid (BE)

25%-Zustimmungsquorum

4-

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Ratsreferendum (nur bei Gemeinde- 

fusionen), Briefabstimmung, aufschie-

bende Wirkung, Volkspetition 

(„Einwohner antrag“)

4+

Platz 14, ausreichend (4,2)

Praxis Landesebene

Volksinitiativen 42

Volksbegehren 12

Volksentscheide 0

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 148

Ratsreferenden 111

Bürgerentscheide 166

* Es erfolgte eine geringfügige 
Neubewertung im Vergleich zum 
Ranking 2013.
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Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich 
bisher einzig die Volksinitiative als erster 
Schritt der Volksgesetzgebung leicht posi-
tiv entwickelt. Von 29 Initiativen wurden 
immerhin sechs vom Landtag übernom-
men, zwei weitere erzielten einen Teiler-
folg. Allerdings gab es in Mecklenburg-
Vorpommern nur zwei Volksbegehren 
und 2015 einen Volksentscheid. Dieser 
scheiterte an dem hohen Zustimmungs-
quorum von 33,3 Prozent. 

Die Politik reagierte nur zögerlich, in-
dem sie das Zustimmungsquorum im Jahr 
2016 auf 25 Prozent und das Unterschrif-
tenquorum für Volksbegehren von 
120.000 auf 100.000 Unterschriften (etwa 
7,5 Prozent) senkte.

Auf kommunaler Ebene fehlt nach 
wie vor der Mut zu echten Reformen. Zu 
kritisieren ist insbesondere der sehr weite 
Themenausschluss, der auch die Bauleit-
planung beinhaltet. Zudem sind das Un-
terschriftenquorum beim Bürgerbegehren 
sowie das Zustimmungsquorum von 
25 Prozent beim Bürgerentscheid zu hoch.

Insgesamt wurden die Regelungen 
auf Landes- wie auf Kommunalebene bis-
lang nicht weitgehend genug reformiert.

Landesebene seit 1994

Themenausschluss

Haushalt, Abgaben, Besoldung

4

Volksinitiative

Unterschriften: 15.000 (1,1%)

Frist: 6 Monate

Behandlung im Parlament

3

Volksbegehren

Unterschriften: 100.000 (7,5%)

Frist: 5 Monate freie Sammlung 

(innerhalb der Frist zusätzlich 2 Mona-

te Amtseintragung)

3+

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 25%-Zustimmungs-

quorum

Verfassung: 50%-Zustimmungsquo-

rum + 2/3-Mehrheit

5+

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Volkspetition, 

Beratung

4+

Platz 12, ausreichend (4,1)

Kommunalebene seit 1993

Themenausschluss

Stark erweiterter Negativkatalog (u.a. 

Bauleitplanung)

5+

Bürgerbegehren

Unterschriften: 2,5-10%*

Frist für Initiativbegehren: keine

Frist für Korrekturbegehren: 6 Wochen

Freie Sammlung

4

Bürgerentscheid (BE)

25%-Zustimmungsquorum

4-

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Ratsreferendum, Abstimmung nicht 

analog zur Kommunalwahl (z. B. keine 

Briefabstimmung), Kostenschätzung 

der Gemeinde, Volkspetition („Ein-

wohnerantrag“)

4+

Platz 15, ausreichend  (4,3)

Praxis Landesebene

Volksinitiativen 29

Volksbegehren 4

Volksentscheide 1

Volkspetitionen 0

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 92

Ratsreferenden 35

Bürgerentscheide 55

Gesamtnote: Platz 14-15

ausreichend (4,2)

Website des Landesverbands:

mevo.mehr-demokratie.de

* Abwertung, da die Staffelung nur 
fünf Städte im Land betrifft (bei 
814 Städten und Gemeinden).
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Saarland

Das Saarland steht mit einem deutlichen 
Abstand zu Platz 15 am Ende dieser Lis-
te, als einziges Bundesland mit der Note 
„mangelhaft“.

Die Regelungen der 1979 eingeführ-
ten Volksgesetzgebung auf Landesebene 
verhinderten bis 2013 die direkte Demo-
kratie in jeder Hinsicht. Das Finanztabu, 
die extrem hohen Hürden für Volksbe-
gehren und -entscheide und der Aus-
schluss von verfassungsändernden 
Initia tiven machten das Instrument 
gänzlich unpraktikabel. 2013 wurden 
die Regelungen ein wenig, doch unzurei-
chend reformiert. So sind viele Themen 
nicht zulässig, die Amtseintragung beim 
Volksbegehren ist in der Verfassung 
statt im Ausführungsgesetz geregelt und 
die Paragraphen zur Volksgesetzgebung 
dürfen nicht durch Volksbegehren geän-
dert werden („Demokratie-Abwehr-
Klausel“). Da Baden-Württemberg 2015 
seine Regelungen deutlich bürgerfreund-
licher gestaltet hat, bleibt das Saarland 
als einziges Land mit der Note „mangel-
haft“ (4,7) für die Landesebene und so-
mit als Schlusslicht zurück.

Ebenso schlecht sieht es auf kommu-
naler Ebene (mangelhaft, ebenfalls letzter 
Platz) aus. Hier behindern ein weitrei-
chender Themenausschluss und hohe 
Hürden vor allem beim Bürgerentscheid 
das bürgerschaftliche Engagement. Zu-
dem dürfen Unterschriften für ein Bürger-
begehren nicht wie üblich auf Listen ge-
sammelt, sondern es muss pro Person ein 
Unterschriftenblatt ausgefüllt werden. 
Dies erschwert unnötig die Sammlung. 
Eine Reform ist derzeit nicht in Sicht.

Insgesamt verwundert es angesichts 
der Regelungen nicht, dass es im Saar-
land bislang zu nahezu keiner direktde-
mokratischen Praxis kam.

Website des Landesverbands:

saarland.mehr-demokratie.de

Gesamtnote: Platz 16

mangelhaft (4,9)

Landesebene seit 1979

Themenausschluss

Finanzwirksame Gesetze nur mit sehr 

geringen Auswirkungen zulässig, 

Abgaben, Besoldung, Entgelt- und 

Entschädigungszahlungen, Staatsleis-

tungen, Verfassungsartikel der 

parlamentarischen und der Volksge-

setzgebung

5

Antrag auf Volksbegehren

Unterschriften: 5.000 (0,6%)

Frist: keine

Keine parlamentarische Behandlung

3

Volksbegehren

Unterschriften: 7%

Frist: 3 Monate

Amtseintragung

3

Volksentscheid

Einfache Gesetze: 

25%-Zustimmungsquorum

Verfassung: 50%-Beteiligungsquorum 

+ 2/3-Mehrheit

5+

Obligatorisches Referendum

Nein

6

Fakultatives Referendum

Nein

–

Weitere Elemente

Konkurrenzvorlage, Volkspetition 

(„Volksinitiative“), sehr restriktiver 

Kostendeckungsvorschlag

5-

Platz 16, mangelhaft (4,7)

Kommunalebene seit 1997

Themenausschluss

Stark erweiterter Negativkatalog (u.a. 

Bauleitplanung)

5+

Bürgerbegehren

Unterschriften: 5-15%*

Frist für Initiativbegehren: 6 Monate

Frist für Korrekturbegehren: 2 Monate

freie Sammlung (aber keine Listen 

erlaubt, nur einzelne Unterschriftsbö-

gen)

5+

Bürgerentscheid (BE)

30%-Zustimmungsquorum

6**

BE in Landkreisen

Ja

1+

Weitere Elemente

Abstimmung analog Kommunalwahl, 

Volkspetition („Einwohner antrag“)

4-

Platz 16, mangelhaft (5,1)

Praxis Landesebene

Anträge auf Volksbegehren 7

Volksbegehren 1

Volksentscheide 0

Volkspetitionen 1

Praxis Kommunalebene

Bürgerbegehren 16

Bürgerentscheide 0

* Das Quorum sinkt erst für Städte 
ab ca. 18.000 Einwohner/innen.

** Im Vergleich zum Ranking 2013 
 erfolgte eine Neubewertung.
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VI. Glossar

Abstimmungsquorum

Legt fest, dass ein bestimmter Prozentsatz der Stimmberechtig-
ten sich am Volksentscheid beteiligen muss (Beteiligungsquo-
rum) oder dass ein bestimmter Prozentsatz der Stimmberech-
tigten einer Vorlage zustimmen muss (Zustimmungsquorum), 
damit der Volksentscheid gültig ist. In Bundesländern mit Ab-
stimmungsquoren genügt es nicht, wenn die einfache Mehrheit 
der Abstimmenden sich für eine Vorlage ausspricht.

Antrag auf Volksbegehren

Erste Stufe der  dreistufigen Volksgesetzgebung, sofern ledig-
lich formal die Zulässigkeit geprüft wird und eine inhaltliche 
Befassung im Landtag nicht stattfinden muss. Werden genü-
gend Unterschriften gesammelt und das Parlament lehnt das 
Anliegen ab, kommt es zur zweiten Verfahrensstufe, dem 
 Volksbegehren.
Ansonsten:  Volksinitiative.

Beteiligungsquorum

Siehe  Abstimmungsquorum.

Bürgerbegehren (kommunale Ebene)

Erste Verfahrensstufe auf kommunaler Ebene, entspricht dem 
 Volksbegehren als zweiter Verfahrensstufe auf Landesebene.

Bürgerentscheid (kommunale Ebene)

Zweite Verfahrensstufe auf kommunaler Ebene, entspricht dem 
Volksentscheid auf Landesebene. Oberbegriff für eine Abstim-
mung der Bürger/innen über eine Sachfrage aufgrund eines 
 Bürgerbegehrens oder aufgrund eines Beschlusses des Ge-
meinderats ( Ratsreferendum).

Direktdemokratische Verfahren 

Sammelbegriff. Bürger/innen entscheiden verbindlich über eine 
Sachfrage. Es werden drei verschiedene Verfahrenstypen un-
terschieden (vgl. Tabelle am Ende des Glossars): 
1) Dreistufige Volksgesetzgebung/Volksinitiative
2) Fakultatives Referendum 
3) Obligatorische Referenden

Dreistufige Volksgesetzgebung

Ein Verfahrenstypus der direkten Demokratie. Wird auch 
 Volksinitiative genannt. Es gibt drei Verfahrensstufen:

1. Stufe: Volksinitiative bzw. Antrag auf Volksbegehren

Sammlung der vorgeschriebenen Unterschriften und Einrei-
chung bei der für das jeweilige Thema zuständigen Behörde. 

Bei einer Volksinitiative muss sich der Landtag inhaltlich mit 
dem Anliegen befassen, in allen deutschen Bundesländern 
findet eine Anhörung der Initiator/innen statt. Beim Antrag 
auf Volksbegehren wird lediglich formal die Zulässigkeit ge-
prüft, eine Befassung im Landtag kann stattfinden.

2. Stufe: Volksbegehren

Erneute Sammlung von Unterschriften. Die Hürden liegen hier 
höher als in der 1. Stufe und variieren je nach Bundesland zwi-
schen 3,6 und 20 Prozent. Die benötigte Prozentzahl für das 
Volksbegehren wird als Unterschriftenquorum bezeichnet. 
Werden genügend Unterschriften gesammelt und übernimmt 
das Parlament die Forderungen nicht, kommt es zu einem 
Volksentscheid.

3. Stufe: Volksentscheid

Abstimmung der Bürger/innen über eine Sachfrage. Das jeweili-
ge Landesparlament kann einen Gegenentwurf zur Abstimmung 
stellen. In fast allen Bundesländern gilt ein   Abstimmungs-
quorum.

Fakultatives Referendum

Bei diesem Verfahrenstypus der direkten Demokratie handelt es 
sich um ein zweistufiges Verfahren (Volksbegehren plus Volks-
entscheid). Das fakultative Referendum richtet sich gegen ein 
vom Parlament beschlossenes Gesetz. Dieses tritt zunächst nicht 
in Kraft, denn es steht unter Referendumsvorbehalt. Innerhalb 
einer bestimmten Frist – oft drei Monate oder 100 Tage – kann 
auf Verlangen einer bestimmten Anzahl von Stimmbürger/innen 
ein  Volksentscheid durchgeführt werden.

Obligatorisches Verfassungsreferendum

Verpflichtend vorgeschriebener Volksentscheid bei Verfassungs-
änderungen; ein entsprechender Beschluss des Landesparla-
ments geht dem Volksentscheid voraus.

Ratsreferendum (kommunale Ebene)

Der Gemeinderat kann in manchen Bundesländern von sich aus 
beschließen, einen  Bürgerentscheid durchzuführen. Je nach 
Bundesland ist hierfür eine einfache Mehrheit oder eine Zwei-
drittelmehrheit im Gemeinderat erforderlich. Auch „Ratsbe-
gehren“ oder „Ratsbürgerentscheid“ genannt.

Unterschriftenquorum

Die benötigte Prozentzahl für ein  Volksbegehren als zweiter Ver-
fahrensstufe wird als „Unterschriftenquorum“ bezeichnet. Alterna-
tiv wird manchmal der Begriff „Einleitungsquorum“ verwendet.
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Volksbegehren

Zweite Stufe der  dreistufigen Volksgesetzgebung. Werden ge-
nügend Unterschriften gesammelt und das Parlament übernimmt 
die Forderungen nicht, kommt es zu einem Volksentscheid. Um-
gangssprachlich manchmal als Überbegriff für die Volksge-
setzgebung verwendet.

Volksinitiative

Dieser Begriff hat eine doppelte Bedeutung.
1. Erste Stufe der  dreistufigen Volksgesetzgebung, sofern das 

Verfahren mit einem Anhörungsrecht der Initiator/innen im 
Parlament ausgestattet ist. Werden genügend Unterschriften 
gesammelt und das Parlament lehnt das Anliegen ab, kommt 
es zur zweiten Verfahrensstufe, dem  Volksbegehren.

2. Wird auch synonym für die  dreistufige Volksgesetzge-
bung – als einer der drei direktdemokratischen Verfahrens-

typen – verwendet. In der Schweiz seit mehr als einem 
Jahrhundert etablierter Begriff hierfür, gemeinsam mit 
dem fakultativen Referendum und dem obligatorischen 
Referendum.

Volkspetition (auch „unverbindliche Anregung“)

Einstufiges und unverbindliches Bürgerbeteiligungsverfahren, 
das zur Behandlung des Anliegens im Landtag führt. Der 
Landtag entscheidet abschließend. Das Verfahren wird durch 
eine Unterschriftensammlung der Bürger/innen initiiert. Eini-
ge deutsche Bundesländer nennen die Volkspetition jedoch 
„Volksinitiative“, in einigen Bundesländern wird auch von 
„Bürgerantrag“ gesprochen.

Zustimmungsquorum

Siehe  Abstimmungsquorum.

Tabelle: Typologie direktdemokratischer Verfahren

Verfahrenstyp Merkmale Alternativ verwendete 

Begriffe

Englischer Begriff

Dreistufige  

Volksgesetz gebung

Drei Verfahrensstufen, bestehend aus 

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-

scheid. Initiiert von den Bürger/innen mittels 

Unterschriftensammlung. 

Bezieht sich nicht auf einen getroffenen 

Parlamentsbeschluss.

Volksinitiative Citizens Initiative, 

Popular Initiative

Fakultatives  

Referendum

Ein Parlamentsbeschluss kann innerhalb  

einer bestimmten Frist auf Verlangen einer 

bestimmten Anzahl von Stimmbürger/innen  

zur Abstimmung gelangen.

Veto-Referendum Popular Referendum, 

Citizen-Initiated 

Referendum

Obligatorisches 

Referendum

Ein Parlamentsbeschluss – meist eine  

Verfassungsänderung – kommt zwingend / 

automatisch zur Abstimmung.

Mandatory Referendum/ 

Obligatory Referendum
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Ich möchte Volksabstimmungen fordern und werde Mitglied bei Mehr Demokratie.

[ ] Einzelmitgliedschaft (ab 78 EUR)  EUR

[ ] Partnermitgliedschaft (ab 96 EUR)  EUR

Ich werde Förderer und möchte spenden.

[ ] Spende  EUR

Die Spende ist steuerlich absetzbar.

Bitte senden Sie die Antwortkarte an: Mehr Demokratie e. V., Tempelhof 3, 74594 Kreßberg oder per Fax an 07957-924 99 92.

Vorname, Nachname

Kontonummer

Adresse

BLZ

Tel.

Bank

Datum, Unterschrift

E-Mail Geburtsdatum

Partner

[ ] Ich erteile Ihnen bis auf Widerruf eine Einzugs ermächtigung,  

um den Verwaltungsaufwand so niedrig wie möglich zu halten. 

Der Einzug erfolgt:

[ ] 1/4jährlich   [ ] 1/2jährlich    [ ] jährlich   [ ] einmalig 

[ ] Ich zahle per Rechnung


